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Bezugspreis für Einzclbezug durch die Post ! . I Druck und Verlag von Adoif DuPS !
oder den Verlag vierteljöbrlich 1 Mk . ; s in Durlach. — Fernsprecher Nr. L04. ^

Nr. 2« . Mittwoch, 1 . Apr,l _ 1S14.

Die Verwindung der Erträgniffr auS dem
August - Georg - Almenapothrlesouds betreffend.

Nach höchster Entschließung aus Großh .
Staatsministerium vom 3 . Februar 1875
Nr . 213 sind die Erträgnisse des Armen -
Apothekefonds in Baden nach Abzug der
Lasten und Vcrwaltungskosten dazu zu ver
wenden , für arme kranke Personen aus den
anspruchsberechtigten Landorten der vormaligen
Markgrafschaft Baden - Baden , und zwar nach
dem Willen des Stifters ohne Unterschied des
Bekenntnisses , die Kosten der Aufnahme in
das Landesbad » zu Baden zu bestreiten oder
zur Bestreitung solcher Kosten Beiträge zu
leisten.

Nebstdem dürfen daraus auch Unterstützungen
anderer Art zum Zweck der Verpflegung armer
Kranker der oben bezeichnten Orte gewährt
werden .

Gesuche um Berücksichtigung bei Verteilung
der Stiftungserträgnisse für das Jahr 1914
sind innerhalb 14 Tagen bei dem Armen¬
rate der Heimatsorte unter Anschluß eines
ärztlichen Krankheitszeugnisses einzureichen.

Nach Umfluß dieser Frist hat der Armen --
rat sämtliche Bewerbungen mit seiner Aeuße-

rung hinsichtlich der Hilfsbedürftigkeit und
Würdigkeit der einzelnen Bittsteller dem Vor¬
gesetzten Bezirksamts vorzulegen .

Karlsruhe den 3 . März 1914 .
Großh . Verwaltungshof ._

Len Vollzug der Matz- und Gewichtsordnung
betreffend.

Um Beanstandungen und Bestrafungen wegen
Verwendung von unrichtigen Meßgeräten ent¬

gegenzuwirken , machen wir auf die nach¬
folgenden Bestimmungen aufmerksam :

Nach dem 1 . Januar 1915 dürfen im eich¬
pflichtigen Verkehr nur noch solche Meßgeräte
verwendet werden , welche vorschriftsmäßig
geeicht oder innerhalb der vorgeschriebenen
Fristen nachgeeicht sind (tz 6—9 , 11 und 13

der Maß - und Gewichtsordnung vom 30 . Mai
1908 R .G .Bl . S . 349) .

Folgende Meßgeräte kommen hierfür haupt¬
sächlich in Betracht : Längenmaße , Flüssigkeits¬
maße , Meßwerkzeuge für Flüssigkeiten , Hohl¬
maße , Meßwerkzeuge für trockene Gegenstände ,
Gewichte , W.agen für eine größte zulässige
Last bis ausschließlich 3000 kx , sowie Fässer
für Bier (Nacheichungsfrist 2 Jahre ) müssen
neben dem Eichstempel mit dem
Jahreszeichen des lausenden oder
einem dev beiden vorhergehenden
Jahre versehen sein .

Wagen für eine größte zulässige Last von
3000 kx und darüber , festfundamentierte Wagen
und Fässer für Wein lind Obstwein (Nach
eichungsfrist 3 Jahre ) müssen neben dem
Eichstempel mit dem Jahreszeichen
des laufenden oder einem der drei
vorhergehenden Jahre versehen sein .

Bei Fässern , in denen Wein gelagert ist ,
endet die Nacheichungsfrist nicht , bevor das
Faß entleert worden ist .

Nähere Auskunft erteilen die Gr . Eichämter .
Die Vornahme der Nacheichung kann ohne

Nachteil für den Meßgerätebesitzer während
des ganzen Jahres , in dem sie fällig ist , auS-
geführt werden .

Die Abfertigung von Meßgeräten
erfolgt bei den Gr . Eichämtern jederzeit ,
bei den Abfertigungsstellen an den Eich¬
tagen und anläßlich von Rundreisen der
Eichbeamten an den unständigen Amts
stellen an besonders bekannt gege¬
benen Tagen .

Es empfiehlt sich , die Meßgeräte möglichst
frühzeitig einzuliefern , da bei einem größeren
Andrang auf eine sofortige Abfertigung nicht
gerechnet werden kann.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften
der Maß - und Gewichtsordnung werden gemäß
8 22 derselben mit Geldstrafe bis zu 150
oder mit Haft bestraft.
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Die Ortspolizeibehörden und die Gen¬
darmerie sind beauftragt , den Vollzug der
Maß - und Gewichtsordnung zu überwachen
und etwaige Uebertretungen zur Anzeige zu
bringen .

Karlsruhe den 14 . Marz 1914 .
_ Gr . Obereichungsamt ._

Die Bürgermeitzerwahl in Wöschbach betr .
Bei der am 17 . März 1914 vollzogenen

Neuwahl eines Bürgermeisters der Gemeinde
Wöschbach wurde der seitherige Bürgermeister
Johann Weingärtner auf eine weitere
9jährige Amtsdauer wiedergewählt .

Johann Weingürtner hat die Wiederwahl
angenommen .

Durlach den 26 . März 1914 .
_ Großherzogliches Bezirksamt .
Dir Maul - und Klauenseuche auf dem Rittnert -

hof , Gemarkung Durlach betr .
Nachdem die Maul - und Klauenseuche auf

dem Rittnerthof erloschen ist , werden , sämt¬
liche unterm 10 . Februar 1914 Nr . 3941
(Amtl . Verkündigungsblatt vom 11 . Februar
1914 Nr . 35 ) getroffenen Anordnungen auf¬
gehoben .

Durlach den 27 . März 1914 .
Gro ßherzogliches Be zirksamt .

Die Vrrkehrsspene betr
Rach Mitteilung Großh . Bezirksamts Ett¬

lingen muß wegen Neueindeckung der Fahr¬
bahn der Landstraße Nr . 136 , 20 und 2

n . die Strecke von km 6,000 — 1,000 , d . i .
zwischen Station Busenbach und dem Etzen¬
roter Mühlweg in der Zeit vom 30 . März
bis mit 3 . April ,

b . die Strecke bei km 0,700 — 1,000 , d . i .
von der Luisenbrücke bis Buhl '

sche Papier¬
fabrik in Ettlingen in der Zeit vom 4 . April
bis mit 6 . April ,

e . die Strecke km 70,500 — 71,2 , d . i . von
der Gemarknngsgrenze Grünwinkel - Daxlanden
auswärts in der Zeil von 7 .— II . April und

6 . Strecke km 74,400 — 76 , d . i . vom Kreis¬
weg Nr . 61 unterhalb Mörsch (sog . Karls¬
ruher Weg ) bis zur Jnspekrionsgrenze gegen
Durmersheim in der Zeit vom 14 .— 23 . April
für den Fuhrwerksverkehr gesperrt werden .

Bei der sperre unter a kann der Verkehr
über Etzenrvt -Busenbach ,

bei b über Spessart oder Grünwettersbach -
Palmbach ,

bei 6 über Bulach , Scheibenhardt , Ett¬
lingen und

bei ä über Durmersheim , Neumalsch , Ett¬
lingen umgeleitet werden .

Die Sperre erstreckt sich auf die Zeit von
morgens 6 Uhr bis abends 7 Uhr . In der
Zwischenzeit können unbeladrne oder
Personensuhrwerke die abgeschrankte und
mit Verbottafeln versehene Walzstrecke durch¬
fahren , sofern sie zuvor die Erlaubnis hierzu
beim Walzmeister eingeholt und erhalten haben
und wenn sie den Weisungen desselben yn -
standslos Folge leisten .

Die Bürgermeisterämter der beteiligten
Gemeinden haben dies ortsüblich bekannt zu
machen .

Durlach den 28 . März 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Privatier Iohann Semmler in Durlach ,
Prozeßbevollmächtigter Rechtsanwalt Traut¬
wein hier , klagt gegen deu Zimmermann
Christian Lenzinger früher in Durlach
unter der Behauptung , daß der Beklagte dem
Kläger auS Holzkauf vom Jahre 1890 den
Betrag von 42 nebst 4 °/o Verzugszinsen
vom 1 . Januar 1891 schulde , mit dem An¬
trag den Lenzinger zu verurteilen , an den
Kläger 42 nebst 4 Vo Verzugszinsen seit
dem 1 . Januar 1891 zu bezahlen und die
Kosten des Rechtsstreits und des Arrestver¬
fahrens zu tragen , sowie das Urteil für vor¬
läufig vollstreckbar zu erklären . Zur münd¬
lichen Verhandlung des Rechtsstreits wird der
Beklagte vor das Gr . Amtsgericht in Durlach
auf Dienstag den 23 . Juni 1914 , vormittags
9 Uhr , Zimmer Nr . 22 geladen .

Durlach den 23 . März 1914 .
Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts .

GüterreÄtsregrstereiktrag : Stix Josef .
Maurermeister in Durlach , und Veronika geb .
Boos . Vertrag vom 25 . Februar 1914 Er¬
rungenschaftsgemeinschaft . Als Vorbehaltsgut
der Frau sind erklärt : Die in dem tz 2 deS
Vertrags bezeichnet «» beweglichen Sachen ,
Forderungen und Grundstücke , sowie alles , was
die Frau durch Erbfolge , durch Vermächtnis
oder als Pflichtteil erwirbt , oder was ihr
unter Lebenden von einem Dritten unentgelt¬
lich zugewendet wird . Amtsgericht Durlach .
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